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OldenburgischeZ

Gemeinde - Blatt.
- -

Erscheine wöchentlich : Dienstags . Vierteljahr . Pränumer .-PreiS : 3^/jgs.

L8GE » . Dienstag, 24 . April . -N 17.

Bekanntmachungen.
1 ) Der Tischler H . L . W . Schumann Hieselbst ist zum Vor¬

munde der minderjährigen Kinder des weiland Arbeiters Gerd
Lübben Hieselbst bestellt.

2 ) Die Wittwe des weiland Gerichtsboten H . D . Düring
hicselbst ist zur Vormünderin über ihre minderjährigen Kinder

bestellt.
Oldenburg . 1866 April 16 . ( Amtsgericht Abth . I .)
3) Das Viehweidegcld für das im Jahre 1866 auf der

Stadtgemcinheit zu weidende Vieh beträgt:
für eine Milchkuh . . . . 10 -̂

„ ein Rind oder eine Quene . 8
„ ein Kalb . 6 „

dasselbe ist an den Stadtcämmerer Sonnewald vorauszubezahlen
und außerdem das übliche Hütegeld für den Hirten zu entrichten.

Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate , 1866 April 18.

Magistrat und Stadtrath.
Sitzung vom 20 . April 1866.

Es fehlten Stadtdirektor Wöbcken , Kaufmann von Lengerke,
Kaufmann Reiersbach.

1 ) Auf einstimmigen Vorschlag der Schulcommission und
des Magistrats ward beschlossen aus der Zahl der Bewerber um
die Rectorstelle der zu errichtenden höheren Töchterschule , vorbe¬
haltlich der erforderlichen Bestätigung Sr . Königlichen Hoheit des
Großherzogs , den Lehrer Karl Wöbcken Hieselbst zum Rector zu
erwählen mit einem Gehalt von jährlich 900 q/.

2 ) Zu den betr . Voranschlägen ,,ro Mai 1866 67 ward
beschlossen:

a . Das Gehalt der Polizeidiener und des Feldhüters für
jeden vom 1 . Mai d . I . an auf jährlich 350 q/ zu
erhöhen , wogegen alleDcnuntianten - , Ansage - rc . Gebühren,
überhaupt alle Nebengebühren , mit Ausnahme des Kleid-
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geldcs , vom 1 Mai d . I . an für dieselben wegfallen,
dagegen aber dem Magistrat jährlich 200 ^ zur Verfü¬
gung gestellt werden , um solche nach seinem Ermessen zu
Prämien für die Polizcidicner und den Feldhüter zu
verwenden.

Diese Prämien - Vergütung bleibt übrigens bei einer
Penfionirung unberücksichtigt.

b . Das Gehalt des Nebenlehrers Plackütcr an der Heiligen¬
geistthorschule vom 1 . Mai d . I . an von 250 auf
300 q/ zu erhöhen.

o . desgl . das Gehalt des Lehrers Johannsscn an der höheren
Bürgerschule von 350 q/ auf 400 und das Gehalt
des Lehrers Engclbart das . von 250 auf 300

ä . das Gehalt der Magistratsactuare tom Dicck und Rvhde
vom 1 . Mai d . I . an um je 50 q/ zu erhöhen.

0 . dem Schnlwärter Janßen an der Heiligengeistthorschule
vom I . Mai d . I . an eine jährliche Vergütung von 10 q/
zu bewilligen.

1. das Gehalt des Calesaktors Oeltjcn an der höheren Bür¬

gerschule vom 1 . Mai d . I . an von 60 auf 70

zu erhöhen.

Gemeinderath.
Sitzung vom 6 . April 1866.

1 ) In der Linie der Königl . Preuß . Eisenbahn von Olden¬

burg nach Heppens liegt auch eine Durchschneidung des s. g.
Nedderendswcg im Stadtgebiet und hatte Königl . Eisenbahn-
Commission beantragt hier nicht eine Uebergangsstelle über die

Eisenbahn anzulegen , sondern statt dessen durch einen westlich von
der Eisenbahnlinie anzulegenden den Nedderendsweg und Milch¬

brinksweg verbindenden Parallclweg allerdings durch einen Um¬

weg die erforderliche Verbindung mit den abgeschnittencn Grund¬

stücken zu erhalten.
In Erwägung der Umstände , daß in der kurzen Eisenbahn¬

strecke im Stadtgebiet schon 7 Uebergangsstellen angelegt werden,
daß durch jede hinzukommende die Beaufsichtigungskoflen nicht

unerheblich wachsen und endlich daß durch eine allzugroße Häu¬

fung von solchen Uebergangsstellen die Sicherheit und Regelmäßig¬
keit des Eisenbahnbetriebes sehr beeinträchtigt wird , hatte der

Magistrat sich mit Königl . Eisenbahn - Commission einverstanden
erklärt und einen Beschlußentwurs dahin beantragt , daß der

Nedderendsweg , an der Stelle wo er von der Eisenbahn durch¬
schnitten werde , aufgehoben und eine Übergangsstelle daselbst nicht

angelegt werde.
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Der Gemeinderath erklärte sich mit diesem Anträge unter
Voraussetzung der Anlegung des Parallelweges vom Nedderends-
wege nach dem Milchbrinkswege einverstanden.

2 ) Zu den zum Zweck der Fortschreibungen in den Katastern
der Grund- und Gebäudesteuer erforderlichen Abschätzungen er¬
wählte der Gcmeindcrath in Folge des fälligen Schreibens des
Magistrats

s . zum Gemeindeabschätzer : den Gastwirth Fr . Hullmann
hies. , zum Stellvertreter desselben : den Zimmermeister W.
Meyer hies.

b . zum Bezirksabschätzer : Len Baumeister H . Frühstück hies. ,
zum Stellvertreter dess : den Bezirksvorsteher zum Buttel.

3) In Veranlassung eines Rescripts Großh . Negierung und
in Ausführung des tz. 5 der Rcgierungsbekanntmachung vom 27.
Februar d . I . , betr . Bestimmungen über Abwehr der Rinderpest,
wählte der Gemeinderath zu Sachverständigen für etwaige Taxa¬
tionen

g . den Schlächtermeister B. Wallheimer hies.,
b . den Gastwirth Friedr . Hullmann hies.

In Betreff des avent. zur Anwendung zu bringenden Reparti-
tionsmodus erklärte der Gemeinderath, er wünsche in dieser Be¬
ziehung seine Erklärung bis zum eintrctenden Fall von Vieh-
Krankheiten auszusetzen.

Voranschlag
der katholischen Schule zu Oldenburg

für Las Jahr vom l . Mai 1866 bis 30 . April 1867.

.4 . Einnahme.
Thlr. gs.

8- 1 und 2 . Reccß rc. 170 „
8 - 7 . Schulgeld für 145 Kinder L 2 . . . . 290 „
8- 9 . Zinsen von Schulcassen - Capitalien . . . . 82 „
8- 11 . Beihülfe aus der Staatscassc (nach Art. 16 § . 1

und 2 , und Art . 51 § . 2 des Schulgesetzes) 120 „
§ . 14 . Sonstige Einnahme:

Entschädigung aus der Stadtcasse wegen dop¬
pelter Schullast . 500 „

8umm.i . 1162 „
k . Ausgabe.

8 - 2 . Bau- und Reparationskosten . 6 „
§ . 3 . Gewöhnliche Unterhaltung der Schulgebäude . 48 „
8 - 5 . Für bewegliche Jnventarienstücke . 9 15
8 - 6 . Bücher und andere Lehrmittel . . . . . 25 „
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8 - 7 . Gehalt des Hauptlehrers : Thlr. gs.
Darauf ist anzurechnen

l>. Schulgeld . . . . . . . 295
il . vom Küster- u . Organistendienst 80

375 q/
8- 8. Gehalt der Lehrerin ind . Industrieschule . . 250 „

. . . , Neben- und Hülfslehrer . . . . 269 ..
8. 10. Schulgeld für den Hauptlehrer. 270 , .
8- 11. Schulgeldszuschuß nach Art. 57 tz. 4 und Art.

59 8 - 3 des Schulgesetzes. 60
8- 14. Oeffcntliche Abgaben und Brandcassenbeiträge 22
8- 15. Geschäftskosten des Schulvorstandes . . . 8 . .
8- 16. Kosten der Rechnungsführung. 15 .,
8- 17. Für Wohnung der Lehrerin. 50 , .
8. 18. Sonstige Ausgaben, insbesondere Feuerung und

Heizung , Federn und Dinte. 102 „
Vergleichung . 8uwms . 1134 15

Einnahme . . t162 ^ — gs. — sw.
Ausgabe . . 1134 „ 15 „ — „

Ueberschuß 27 ^ 15 gs . — sw.

Allerlei.
Da dem Vernehmen nach in letzter Zeit verschiedene Diffe¬

renzen mit dem Pächter der Haarenbleiche in Betreff des Bleicher¬
lohns vorgekommen sein sollen, so werden im Interesse des Publi¬
kums im Folgenden die hier einschlägigen Bestimmungen des
Contracts wegen Verpachtung der Haarenbleiche mitgetheilt:

§ . 5 . Ein jeder, welcher Wäsche zur Bleiche bringt benutzt
denjenigen Raum , welcher frei ist . Vorausbestellung auf gewisse
Plätze darf nicht angenommen werden , sondern wer die Wäsche
zuerst bringt , hat den Vorzug. Ebenso wird es mit dem Ge¬
brauche des Trockenhauses gehalten , welches von dem Pächter
selbst höchstens zur Hälfte zum Trocknen benutzt werden darf, zur
Hälfte aber jedenfalls für andere frei bleiben muß.

§ . 6 . Der Pächter muß die Bleichstücke nach einem schrift¬
lichen Verzeichnisse sich zuzählen lassen , und wieder abliefern . Er
haftet dem Eigenthümer für Alles was verloren geht , cs wäre
denn , obwohl alle Befriedigungen in gutem Stande waren, der
Verlust durch eine höhere unabwendbare Gewalt entstanden.

§ . 7 . Für einen Kleiderkvrb gehäuft voll Wäsche von der
gewöhnlichen Größe darf der Pächter nicht mehr als 5 Groschen
an Bleicherlohn verlangen , und so nach Verhültniß für einen
Kohlkorb 3 gs. 4 sw. , für eine Kiepe 2 bis 2 '/, gs.

Verantwortlicher Redakteur : E . Schnitz.
Druck und Verlag vo » Gerhard Stallt ng in Oldenburg-
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